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Hamburg. Seit 2017 bestimmen nicht
mehr drei Pflegestufen, sondern
fünf Pflegegrade die individuelle
Hilfsbedürftigkeit einer Person.
Während sich die früheren Beurtei-
lungen vor allem auf körperliche Be-
einträchtigungen konzentrierten,
war es gesetzlicher Wille bei der
neuen Regelung auch verstärkt geis-
tige Einschränkungen, wie bei-
spielsweise Demenzerkrankungen,
zu berücksichtigen. Viele Angehöri-
ge von Pflegebedürftigen fühlen sich
jedoch im Umgang mit den Pflegegr-
aden weiterhin überfordert. Markus
Küffel, diplomierter Gesundheits-
wissenschaftler, Krankenpfleger
und Geschäftsführer der Pflege zu
Hause Küffel GmbH, erklärt, was es
mit den verschiedenen Graden auf
sich hat.

Professionelle Einschätzung

Benötigt ein Familienmitglied
Pflege, reichen die Angehörigen zu-
nächst einen formlosen Antrag bei
ihrer Krankenkasse ein. Danach be-
gutachtet der unabhängige „Medizi-
nische Dienst der Krankenkassen“,
kurz MDK, den Betroffenen in seiner
häuslichen Umgebung. Die an-
schließende Zuordnung orientiert
sich an dem Grad der Selbständig-
keit, also daran, welche Handlun-
gen der Patient noch selbstständig
ausführen kann und wo er Hilfe be-

Pflegegrade – endlich verständlich
Experte Markus Küffel klärt über die fünf Abstufungen auf

nötigt. Anhand eines Punktesys-
tems erfolgt die anschließende Zu-
ordnung des Pflegegrads. Dieser ent-
scheidet darüber, wie viel Pflege-
geld und welche weiteren
Leistungen dem Antragsteller zuste-
hen. „Generell beurteilt der MDK in-
nerhalb der Teilbereiche Mobilität,
kognitive und kommunikative Fä-
higkeiten, Verhaltensweisen, Selbst-

versorgung oder aber den Umgang
mit sozialen Kontakten“, weiß Mar-
kus Küffel. Dabei stellt der Gutachter
eine Vielzahl an Fragen wie: Kleidet
sowie wäscht die Person sich noch
selbst und isst sie ohne Hilfe? Wel-
che Hilfe wird bei der Haushaltsfüh-
rung benötigt und können soziale
Kontakte gelebt und aufrecht gehal-
ten werden?

Bei den Graden 1 bis 3 handelt es
sich um eine geringe bis schwere Be-
einträchtigung der eigenen Selbst-
ständigkeit. Dies äußert sich bei-
spielsweise durch fehlende Orien-
tierung, eingeschränkte Mobilität
und Hilfe im Bereich der Körperpfle-
ge. Entspricht ein Pflegebedürftiger
dem Grad 4 oder sogar 5, weist er
schwerste Beeinträchtigungen in al-
len Teilbereichen auf. Ein selbstbe-
stimmtes Leben ist also aufgrund
des intensiven Hilfebedarfs nicht
mehr möglich.

Beim fünften Grad steht insbe-
sondere die Versorgung während
der Nacht im Vordergrund. An-
spruch auf Pflegegeld haben Betrof-
fene allerdings erst ab dem zweiten
Grad. Bei Pflegegrad 5 erhalten sie
beispielsweise bis zu 901 Euro mo-
natlich, wenn Angehörige die Pflege
übernehmen.

Auch weitere Leistungen stehen
Betroffenen zusätzlich zur Ver-
fügung. „Pflegegrade geben außer-
demeineOrientierungbeiderFrage,
welche Betreuungsform am ehesten
infrage kommt. Während bei den
niedrigeren Stufen 1 bis 3 ein Pflege-
dienst oder eine Betreuungskraft
aus Osteuropa oft ausreicht, benö-
tigt das geliebte Familienmitglied
bei schwereren Fällen möglicher-
weise eine Heimunterbringung“, er-
klärt Küffel abschließend.

txn-p. Da die Menschen immer äl-
terwerden,wirdderBedarfanqua-
lifizierten Pflegekräften auch in
den kommenden Jahrzehnten wei-

Die Altenpflege wird gesetzlich gestärkt
Pflegekräfte werden gebraucht

ter stark ansteigen. Allein zwi-
schen 1999 und 2013 hat sich zum
Beispiel die Zahl der Altenpflege-
fachkräfte in ambulanten Pflege-

diensten und -heimen um beein-
druckende 108 Prozent erhöht.

„Die Altenpflege gehört zu den
besonders stark wachsenden Bran-

chen und bietet daher eine sichere
Beschäftigungsperspektive“, weiß
Frank Eggert, Manager der Spezia-
lisierung Medical vom Personal-
dienstleister Randstad. „Der Ar-
beitsmarkt begrüßt daher die Än-
derungen, die seit dem 1. Januar
2016 mit dem neuen Gesetz zur
Stärkung der Pflege in Kraft getre-
ten sind.“

Mit dem Zweiten Pflegestär-
kungsgesetz (PSG II) sollen unter
anderem Pflegebedürftige und de-
ren Angehörige besser abgesichert
werden.

Ab 2017 gibt es zudem ein neues
Begutachtungsverfahren, das den
PflegegradderBetroffenengenauer
bestimmt. Geistige, psychische
und körperliche Einschränkungen
werden dann deutlich besser er-
fasst und berücksichtigt.

Die Zuordnung der Pflegestufe orientiert sich an dem Grad der Selbstän-

digkeit. Foto: Pflege zu Hause/Michael B. Rehders

txn-p. Der Bedarf an Pflegekräften ist groß, besonders dringend werden

sie in der Altenpflege benötigt. Mit Maßnahmen wie dem seit 1. Januar

2016 geltenden Zweiten Pflegestärkungsgesetz werden die Bedingungen

für Pflegebedürftige, deren Angehörige und Pflegekräfte verbessert.

Foto: Kzenon/Fotolia/randstad


